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BESCHLUSS (GASP) 2025/… DES RATES 

vom … 

zur Unterstützung des Haager Verhaltenskodex  

und der Nichtverbreitung ballistischer Flugkörper  

im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU  

gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 28 Absatz 1 und 

Artikel 31 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Rat hat am 12. Dezember 2003 die Strategie der EU gegen die 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen angenommen. 

(2) Am 17. November 2003 hat der Rat den Gemeinsamen Standpunkt 2003/805/GASP1 

angenommen, in dem die Union dazu aufgerufen wird, möglichst viele Staaten und 

besonders diejenigen, die Fähigkeiten im Bereich ballistischer Flugkörper besitzen, von der 

Unterzeichnung des Haager Verhaltenskodex zu überzeugen. In diesem Gemeinsamen 

Standpunkt wurde auch dazu aufgerufen, dass dieser Kodex – vor allem die darin 

enthaltenen vertrauensbildenden Maßnahmen – weiterentwickelt und umgesetzt wird und 

dass eine engere Verbindung zwischen dem Kodex und dem multilateralen System der 

Nichtverbreitung der Vereinten Nationen gefördert wird. 

(3) In der Globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union 

von 2016 wird betont, dass die Union ihren Beitrag zur kollektiven Sicherheit aufstocken 

wird. 

(4) Im Strategischen Kompass für Sicherheit und Verteidigung von 2022 wird auf die 

anhaltende Bedrohung durch die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihrer 

Trägersysteme Bezug genommen und das Ziel der Union zum Ausdruck gebracht, 

konkrete Maßnahmen der Union zur Unterstützung der Ziele der Abrüstung, 

Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle zu verstärken. 

  

                                                 

1 Gemeinsamer Standpunkt 2003/805/GASP des Rates vom 17. November 2003 betreffend 

die weltweite Anwendung und Stärkung von multilateralen Übereinkünften im Bereich der 

Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und Trägermitteln (ABl. L 302 vom 

20.11.2003, S. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/805/oj). 
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(5) Der Rat hat bereits fünf Beschlüsse zur Unterstützung des Haager Verhaltenskodex und der 

Nichtverbreitung ballistischer Flugkörper angenommen, nämlich die Beschlüsse 

2008/974/GASP2, 2012/423/GASP3, 2014/913/GASP4, (GASP) 2017/23705, und 

2023/1246 — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

  

                                                 

2 Beschluss 2008/974/GASP des Rates vom 18. Dezember 2008 zur Unterstützung des 

Haager Verhaltenskodex gegen die Proliferation ballistischer Raketen im Rahmen der 

Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

(ABl. L 345 vom 23.12.2008, S. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/974/oj). 
3 Beschluss 2012/423/GASP des Rates vom 23. Juli 2012 zur Unterstützung der 

Nichtverbreitung ballistischer Flugkörper im Rahmen der Umsetzung der Strategie der 

Europäischen Union gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und der 

Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts 2003/805/GASP des Rates (ABl. L 196 vom 

24.7.2012, S. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/423/oj). 
4 Beschluss 2014/913/GASP des Rates vom 15. Dezember 2014 zur Unterstützung des 

Haager Verhaltenskodex und der Nichtverbreitung ballistischer Flugkörper im Rahmen der 

Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

(ABl. L 360 vom 17.12.2014, S. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/913/oj). 
5 Beschluss (GASP) 2017/2370 des Rates vom 18. Dezember 2017 zur Unterstützung des 

Haager Verhaltenskodex und der Nichtverbreitung ballistischer Flugkörper im Rahmen der 

Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

(ABl. L 337 vom 19.12.2017, S. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2370/oj). 
6 Beschluss (GASP) 2023/124 des Rates vom 17. Januar 2023 zur Unterstützung des Haager 

Verhaltenskodex und der Nichtverbreitung ballistischer Flugkörper im Rahmen der 

Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

(ABl. L 16 vom 18.1.2023, S. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/124/oj). 
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Artikel 1 

(1) Im Hinblick auf die Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen, der Globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik 

der Europäischen Union und des Strategischen Kompasses für Sicherheit und Verteidigung 

unterstützt die Union weiterhin die weltweite Anwendung, vollständige Umsetzung und 

Verbesserung des Haager Verhaltenskodex durch eine operative Maßnahme. 

(2) Die Ziele der in Absatz 1 genannten operativen Maßnahme sind 

a) die Förderung des weltweiten Beitritts zum Haager Verhaltenskodex, 

b) die Förderung der vollständigen Umsetzung des Haager Verhaltenskodex durch die 

Unterzeichnerstaaten und 

c) die Leistung eines Beitrags zur besseren Einbeziehung des Haager Verhaltenskodex 

in die Bemühungen zur Eindämmung der Verbreitung ballistischer Flugkörper. 

(3) Eine ausführliche Beschreibung der in Absatz 1 genannten operativen Maßnahme ist im 

Anhang enthalten. 

Artikel 2 

(1) Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher 

Vertreter“) ist für die Durchführung dieses Beschlusses zuständig. 
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(2) Die technische Durchführung der in Artikel 1 genannten operativen Maßnahme erfolgt 

durch die Fondation pour la recherche stratégique (im Folgenden „FRS“). 

(3) Die FRS nimmt die in Absatz 2 genannte Aufgabe unter der Aufsicht des Hohen Vertreters 

wahr. Hierzu trifft der Hohe Vertreter die notwendigen Vereinbarungen mit der FRS. 

Artikel 3 

(1) Der finanzielle Bezugsrahmen für die Durchführung der in Artikel 1 genannten Maßnahme 

beträgt 1 099 446,40 EUR. 

(2) Die aus dem Bezugsrahmen nach Absatz 1 finanzierten Ausgaben (im Folgenden 

„Ausgaben“) werden entsprechend den für den Gesamthaushaltsplan der Union geltenden 

Verfahren und Vorschriften verwaltet. 

(3) Die Kommission beaufsichtigt die ordnungsgemäße Verwaltung der Ausgaben. Zu diesem 

Zweck schließt sie die erforderliche Vereinbarung mit der FRS (im Folgenden 

„Vereinbarung“). In der Vereinbarung wird festgelegt, dass die FRS gewährleistet, dass 

dem Unionsbeitrag die seinem Umfang entsprechende öffentliche Beachtung zuteilwird. 

(4) Die Kommission ist bestrebt, die Vereinbarung so bald wie möglich nach Inkrafttreten 

dieses Beschlusses zu schließen. Sie unterrichtet den Rat über etwaige dabei auftretende 

Schwierigkeiten und teilt ihm den Zeitpunkt mit, zu dem die Vereinbarung geschlossen 

wird. 
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Artikel 4 

(1) Der Hohe Vertreter unterrichtet den Rat auf der Grundlage regelmäßiger von der FRS 

ausgearbeiteter Berichte über die Durchführung dieses Beschlusses. Diese Berichte bilden 

die Grundlage für eine Bewertung durch den Rat. 

(2) Die Kommission stellt Informationen über die finanziellen Aspekte der in Artikel 1 

genannten Maßnahme zur Verfügung. 

Artikel 5 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(2) Die Geltungsdauer dieses Beschlusses endet 36 Monate nach dem Tag des Abschlusses der 

Vereinbarung. Die Geltungsdauer dieses Beschlusses endet jedoch sechs Monate nach dem 

Tag seines Inkrafttretens, falls innerhalb dieses Zeitraums die Vereinbarung nicht 

geschlossen wurde. 

Geschehen zu …am … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 

 


